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kompakt
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

nach der alten Weisheit – Sterben bringt Erben – sollte 
sich jeder um die Regelung seines Nachlasses kümmern. 
Hierbei ist zu beachten, dass es einen bevorzugten Kreis 
von Erben gibt, die sogenannten pflichtteilsberechtigten 
Erben. Dieses sind neben dem Ehegatten die Nachkom-
men des Erblassers. Sind diese nicht vorhanden, fällt das 
Pflichtteilsrecht an die Eltern. Werden aus diesem Kreis 
Personen von der Erbschaft ausgeschlossen, entsteht 
das Pflichtteilsrecht beim Ausgeschlossenen. Der Pflicht-
teil entspricht dem halben gesetzlichen Erbteil. Häufig 
verzichten Pflichtteilsberechtigte unter Zahlung einer 
Abfindung bereits zu Lebzeiten auf ihren Pflichtteil. So 
soll im Vorgriff eine Erbfolgeregelung zustande kommen 
und Streit in der Familie vermieden werden. Wird nun 
diese Abfindung vom zukünftigen Erblasser gezahlt, 
zum Beispiel einem Elternteil, werden die Freibeträge 
und Steuersätze aus diesem Verhältnis heraus zu Grunde 
gelegt. Eine Abweichung zum tatsächlichen Erbfall tritt 
nicht ein. Werden die Abfindungszahlungen aber von 
künftigen Miterben, also den Geschwistern gezahlt, ist 
Vorsicht geboten. Nach der bisherigen Rechtsprechung 
wurde die Zahlung so behandelt, als habe der Empfänger 
die Schenkung vom zukünftigen Erblasser erhalten. Das 
sind in der Regel Elternteile, die Freibeträge betragen je 
Elternteil 400.000 €. Zudem beginnen die Steuersätze mit 
7 %. Diese Regelung gilt nach dem Urteil vom 10.05.2017 
nur noch für Verzichtsabfindungen nach dem Todesfall. 
Wird hingegen bereits zu Lebzeiten eine Zahlung für 
den Pflichtteilsverzicht gezahlt, gelten die Steuerklasse 
und der Freibetrag zwischen dem Zahlenden und dem 
Zahlungsempfänger. Bei Zahlungen zwischen Geschwis-
tern beträgt der Freibetrag lediglich 20.000 € und der 
Steuersatz beginnt mit 15 %. Die Auswirkungen sind 
gravierend. Wird beispielsweise ein Betrag in Höhe von 
200.000 € vom Bruder an seine Schwester für den Pflicht-
teilsverzicht gezahlt, wäre die Schenkungsteuerbelastung 
zu Lebzeiten der Eltern 36.000 €, beim Verzicht nach dem 
Tod würde keine Steuer entstehen. Es ist daher wichtig, 
bei vorzeitigen Pflichtteilsverzichten genau hinzusehen, 
ob nicht gegebenenfalls durch andere Maßnahmen eine 
steuerliche Mehrbelastung erfolgreich vermieden oder 
gemindert werden kann.

*Erklärungen siehe Seite 4

Diie Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Termine März 2018*

Umsatzsteuer4              12. 3. 2018      15. 3. 2018  9. 3. 2018
Sozialversicherung5  27. 3. 2018     entfällt    entfällt

Kapitalertragsteuer
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer 12. 3. 2018 15. 3. 2018 9. 3. 2018
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer 12. 3. 2018 15. 3. 2018 9. 3.2018
Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag

Lohnsteuer, Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag3 12. 3. 2018 15. 3. 2018 9. 3. 2018

  Steuerart    Fälligkeit     Ende der Schonfrist bei Zahlung 
                         durch Überweisung1    Scheck2

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Zinslose Darlehn        zwischen Ehegatten, die der bilanzierende 
Darlehnsnehmer vereinbarungsgemäß zur Tilgung von Ver-
bindlichkeiten seines Gewerbebetriebs oder seines Betriebs der 
Land- und Forstwirtschaft verwendet, sind zu passivieren und 
abzuzinsen. Voraussetzung ist, dass die Darlehnsvereinbarungen 
klar und eindeutig sind, dem unter fremden Dritten Üblichen 
entsprechen und vereinbarungsgemäß durchgeführt werden.
In einem zu entscheidenden Sachverhalt ging der Bundesfi-
nanzhof davon aus, dass ein zinsloses und ohne Sicherheiten 
gewährtes Darlehn der Ehefrau fremdüblich sein kann, da auch 
unter Fremden und Gesellschaftern zinslose Darlehn vorkommen. 
Es gab außerdem eine schriftlich niedergelegte Darlehnsvereinba-
rung in der Hingabe, Rückzahlung und Zinssatz klar und eindeutig 
geregelt waren. Das Fehlen verkehrsüblicher Sicherheiten scha-
dete nicht, weil das Darlehn von volljährigen und voneinander 
wirtschaftlich unabhängigen Angehörigen geschlossen und 
tatsächlich durchgeführt wurde.
Unverzinsliche betriebliche Verbindlichkeiten aus Darlehn, auch 
wenn sie von einem Angehörigen gewährt wurden, sind abzu-
zinsen. Die Abzinsung soll den Vorteil einer späteren Zahlung 
gegenüber einer sofortigen ausgleichen. Das gilt für ein Ange-
hörigendarlehn ebenso wie für ein Darlehn Fremder.

➔  Einkommensteuer ....………

Darlehen vom 
Ehepartner
Worauf Sie achten sollten!
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Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2015:
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Zeitraum

Der Gläubiger kann nach dem 
Eintritt der Fälligkeit seines 
Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Ver-
zug setzen. Der Mahnung 
gleichgestellt sind die Klage-
erhebung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn
l für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,
l die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft,
l der Schuldner die Leistung verweigert,
l besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen.
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und 
Zugang einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der 
Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders 
hingewiesen wurde. Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang 
der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen Verbraucherhinweis) 
bzw. den Zugang der Mahnung beweisen.
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz 
beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen 
Verbraucher nicht beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahrs um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung 
des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz 
für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs.

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:
l Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch 

bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige 
maximal 30 Tage) möglich.

l Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der 
Gegenleistung.

l Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über 
dem jeweiligen Basiszinssatz.

l Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem 
Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 
30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

l Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort 
Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er 
den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für 
den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

l Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 
40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge 
des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und 
vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

l Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder 
Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern.

Zahlungsverzug: 
Höhe der 
Verzugszinsen

Mahnung
Uneinbringlichkeit 
einer Forderung
Auch die Vorsteuer ist zu korrigieren
Im Regelfall kann ein Unternehmer die ihm von 
einem anderen Unternehmer in Rechnung gestell-
te Umsatzsteuer in dem Zeitpunkt als Vorsteuer 
abziehen, in dem er die Rechnung erhält. In dem 
Zeitpunkt, in dem feststeht, dass das Entgelt aus 
Sicht des leistenden Unternehmers uneinbring-
lich wird, d. h. der Leistungsempfänger z. B. die 
Rechnung endgültig nicht begleichen wird, muss 
der Leistungsempfänger den Vorsteuerabzug 
allerdings rückgängig machen.
Uneinbringlich ist das Entgelt, wenn bei objek-
tiver Betrachtung damit zu rechnen ist, dass der 
Leistende die Entgeltforderung auf absehbare Zeit 
rechtlich oder tatsächlich nicht durchsetzen kann. 
Ein wichtiges Indiz für die Uneinbringlichkeit ist 
nach Auffassung des Finanzgerichts BerlinBran-
denburg ein Überschreiten des Zahlungsziels um 
das Dreifache der Zahlungsfrist, mindestens um 
mehr als sechs Monate.
Die Vorsteuerkorrektur muss nach Auffassung 
des Finanzgerichts zwingend in dem Voranmel-
dungszeitraum vorgenommen werden, in dem die 
Uneinbringlichkeit eintritt. Ein Nachholen in einem 
anderen Voranmeldungszeitraum sei zumindest 
nach Ablauf des Kalenderjahrs der Uneinbring-
lichkeit unzulässig.

➔  Umsatzsteuer …………………………………..

Korrekte Rechnung?
Anschrift des leistenden Unternehmers
Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt, muss sie u. a. die vollständige Anschrift 
des leistenden Unternehmers beinhalten. Bislang 
war ungeklärt, ob es sich dabei um eine Anschrift 
handeln musste, unter der eine wirtschaftliche Akti-
vität entfaltet wird oder ob eine reine Postanschrift 
ausreichend ist.
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 
hat jetzt Klarheit geschaffen. Aus der gesetzlichen 
Formulierung „vollständige Anschrift“ geht nicht 
hervor, dass damit zwingend der Ort der wirt-
schaftlichen Tätigkeit des Unternehmers gemeint 
ist. Der Begriff der Anschrift wird gemeinhin weit 
verstanden. Auch eine Briefkastenanschrift ist daher 
ausreichend, sofern der Unternehmer unter dieser 
Anschrift erreichbar ist.
Für den Vorsteuerabzug ist es folglich nicht erforder-
lich, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden 
Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt wird, 
die in der von ihm
ausgestellten Rech-
nung angegeben ist. 
Der EuGH bestätigt da-
mit, dass eine Rechnung 
lediglich formale Be-
deutung für den 
Vorsteuerabzug hat.
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➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Verteilung von Erhaltungsaufwand
Was passiert im Erbfall?
Aufwendungen für die Erhaltung vermieteter Gebäude des 
Privatvermögens sind im Jahr der Verausgabung als Werbungs-
kosten anzusetzen. Sie können aber auch auf zwei bis fünf Jahre 
gleichmäßig verteilt werden. Stirbt der Eigentümer während 
des Verteilungszeitraums, können die Erben nach einem Urteil 
des Finanzgerichts BerlinBrandenburg den noch nicht abgezo-
genen Aufwand steuerlich nicht geltend machen, weil sie die 
Aufwendungen nicht selbst getragen haben. Vielmehr müsse der 
Restbetrag als Werbungskosten in der letzten Steuererklärung 
des Erblassers geltend gemacht werden.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Nach Auffassung der Finanzverwaltung kann ein 
Rechtsnachfolger bei einer unentgeltlichen Übertragung des 
Eigentums an einem Gebäude Erhaltungsaufwand noch in dem 
von seinem Rechtsvorgänger gewählten restlichen Verteilungs-
zeitraum geltend machen.

➔  Einkommensteuer ....…………………

Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen
Gilt nur für Arbeiten im Haushalt

Für die Inanspruch     nahme von Handwerkerleistungen für 
Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im 
Haushalt eines Steuerpflichtigen kann in der Steuererklärung ein 
steuermindernder Abzug in Höhe von 20 % der Aufwendungen, 
höchstens jedoch 1.200 € jährlich, beantragt werden. Voraus-
setzung für die Steuerermäßigung ist u. a., dass die Rechnung 
des Handwerkers unbar bezahlt wird. Eine Ermäßigung für 
Werkleistungen, die außerhalb des Haushalts in der Betriebsstätte 
des Handwerkers erbracht werden, kommt hingegen nicht in 
Betracht.
In dem zu entscheidenden Fall bestätigte das Finanzgericht 
Nürnberg diese Grundsätze und damit die Rechtsauffassung des 
Finanzamts, das den in einer Schreinerei zur Herstellung einer 
Haustür entstandenen Werklohn nicht zum Abzug zugelassen 
hatte. Nur die auf den Einbau der neuen Haustür entfallenden 
Lohnkosten wären begünstigt gewesen, da diese Leistung im 
räumlichen Bereich des vorhandenen Haushalts erbracht wur-
de. Hierfür hätte es jedoch einer entsprechenden Aufteilung 
der durchgeführten Arbeitsleistung, z. B. der Lohnkosten in der 
Rechnung, bedurft.
Das Gericht weist darüber hinaus daraufhin, dass die Grenzen 
eines Haushalts im Sinne der gesetzlichen Regelung nicht aus-
nahmslos durch die Grundstücksgrenzen abgesteckt werden. 
Auch Handwerkerleistungen außerhalb dieser Grenzen können 
unter bestimmten Voraussetzungen begünstigt sein.

Privater Grundstücksverkauf
Voraussetzungen für Steuerfreiheit
Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken des Privat-
vermögens, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt, sind 
einkommensteuerpflichtig.
Für die Berechnung des Zehn-Jahres-Zeitraums sind nach 
einem Urteil des Finanzgerichts München grundsätzlich 
die Zeitpunkte maßgebend, in denen die schuldrechtlichen 
(notariellen) Verträge abgeschlossen wurden.
Nutzt der Eigentümer das Objekt zu eigenen Wohnzwecken, 
ist ein erzielter Veräußerungsgewinn unter bestimmten 
Voraussetzungen steuerfrei. Das Einkommensteuergesetz 
enthält zwei Alternativen, von denen zumindest eine für die 
Ausnahme von der Besteuerung erfüllt sein muss:

l das Objekt muss entweder im Zeitraum zwischen Anschaf-
fung und Veräußerung ausschließlich oder 

l zumindest im Jahr der Veräußerung und in den beiden 
vorangegangenen Jahren

zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden sein.
Bei der zweiten Alternative verlangt das Finanzgericht die zu-
sammenhängende und ununterbrochene Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken, die jedoch nicht die vollen drei Kalenderjahre 
umfassen muss. Die Voraussetzung „Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken“ ist erfüllt, wenn der Eigentümer das Objekt 
allein, mit seinen Familienangehörigen oder gemeinsam mit 
einem Dritten bewohnt. Der Nutzung zu eigenen Wohnzwe-
cken gleichgestellt ist die unentgeltliche Überlassung einer 
Eigentumswohnung zur alleinigen wohnlichen Nutzung an 
ein kindergeldberechtigtes Kind.
Hinweis: Auch Ferien- oder Zweitwohnungen können unter 
bestimmten Voraussetzungen das Kriterium der „Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken“ erfüllen.

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Schulgeld als Sonderausgaben
Welche Schulen sind anerkannt?
Schulgeldzahlungen können als Sonderausgaben abzugsfähig 
sein. Das setzt voraus, dass die Schule in freier Trägerschaft be-
trieben oder überwiegend privat finanziert wird und zu einem 
durch die zuständige Behörde (z.  B. Landesministerium oder 
Kultusministerkonferenz der Länder) anerkannten Abschluss 
oder dem einer öffentlichen Schule gleichwertig anerkannten 
Abschluss führt. Auch andere Einrichtungen, die nicht selbst zu 
einem Schulabschluss führen, aber ordnungsgemäß auf einen 
anerkannten Abschluss vorbereiten, sind begünstigt. Die staat-
liche Anerkennung bezieht sich in diesem Fall jedoch nur auf 
den anzuerkennenden Abschluss. Die weitere Voraussetzung, 
die ordnungsgemäße Vorbereitung, unterliegt nach dem Gesetz 
keinem besonderen Anerkennungsverfahren durch eine Schul-
behörde. Damit obliegt die Prüfung dieser Voraussetzung nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs – entgegen der Auffassung 
der Finanzverwaltung – den Finanzbehörden. Diesen steht es 
jedoch frei, sich an die zuständige Schulbehörde zu wenden 
und deren Einschätzung zur Erfüllung der schulischen Kriterien, 
wie der ordnungsgemäßen Vorbereitung auf einen anerkannten 
Abschluss, zu berücksichtigen.
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Legende zu den Terminen (Seite 1)
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1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 

Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdes-
sen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-

längerung für den vorletzten Monat.
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 

am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Mo-
nats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 

für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 23.03.2018) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden.

 Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt.

Nebenkostenabrechnung
Haushaltsnahe Dienstleistungen aufschlüsseln
Wenn in einem Mietvertrag bezüglich der Betriebskosten Voraus-
zahlungen vereinbart sind, schuldet der Vermieter eine jährliche 
Abrechnung. Diese Abrechnung muss eine geordnete Gegen-
überstellung der Gesamtkosten und bezüglich der jeweiligen 
Einzelpositionen den Kostenverteilungsschlüssel und den sich 
daraus ergebenden Einzelbetrag enthalten. Die Abrechnung muss 
so gestaltet sein, dass der Mieter daraus die für haushaltsnahe 
Dienstleistungen aufgewendeten, steuerlich absetzbaren Beträge 
eigenständig ermitteln kann. 
Das gilt auch dann, wenn der Mietvertrag eine Klausel enthält, 
wonach der Vermieter nicht verpflichtet ist, eine entsprechende 
Bescheinigung auszustellen. Eine solche Klausel benachteiligt den 
Mieter unangemessen und ist deshalb unwirksam.
(Quelle: Urteil des Landgerichts Berlin)

Nachlass-
verbindlichkeiten
Was gehört dazu?
Gegen einen Verstorbenen waren noch 
Einkommensteuervorauszahlungen festgesetzt worden, die der 
Erbe bezahlte. Diese Steuern machte der Erbe als Nachlassver-
bindlichkeiten im Rahmen der Erbschaftsteuererklärung geltend.
Das Finanzgericht Münster bestätigte dies. Da die erst mit Ablauf 
des Todesjahrs entstehende Einkommensteuer als Nachlassver-
bindlichkeit zu berücksichtigen ist, könne auch für festgesetzte 
Einkommensteuervorauszahlungen nichts anderes gelten. Es sei 
unerheblich, ob es sich um Voraus- oder Nachzahlungen handele.
Tipp: Selbst nach Eintritt der Festsetzungsverjährung eines Erb-
schaftsteuerbescheids kann nach einem Urteil des Schleswig-
Holsteinischen Finanzgerichts die Erbschaftsteuer herabgesetzt 
werden, wenn der Erbe noch Steuernachzahlungen des Erblassers 
zu leisten hatte, die ihm bis dahin unbekannt waren.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
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Nachlassverbindlichkeiten
Was gehört noch dazu?
Ist bei einem zum Nachlass gehörenden Grundstück noch zu 
Lebzeiten des Erblassers ein Schaden entstanden, können die 
Kosten zur Schadensbeseitigung nicht vom Erben als Nachlass-
verbindlichkeiten geltend gemacht werden. Die zum Todeszeit-
punkt bestehenden Gebäudeschäden können allenfalls bei der 
Gebäudebewertung berücksichtigt werden.
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ergibt sich nach einem 
Urteil des Bundesfinanzhofs, wenn eine rechtsverbindliche 
behördliche Anordnung zur Schadensbeseitigung gegen den 
Erblasser zu dessen Lebzeiten vorlag. Im Urteilsfall hatte der 
Erblasser zu Lebzeiten Heizöl bezogen. Erst nach seinem Tod 
stellte sich heraus, dass ein Großteil ohne Störmeldung aus dem 
Tank ausgetreten war und sich im Ölauffangraum gesammelt 
hatte. Die nicht durch eine Versicherung abgedeckten Kosten 
der Schadensbeseitigung wollten die Erben als Nachlasskosten 
geltend machen. Dies wurde vom Bundesfinanzhof abgelehnt.

Flächenerwerb nach 
Ausgleichsleistungsgesetz
Besonderheiten
Besteht ein gesetzlicher Anspruch auf den Erwerb weiterer 
Flächen nach dem Ausgleichsleistungsgesetz, führt die nur 
wertmäßige Zuordnung eines anteiligen Kaufpreises für bereits 
erworbene Grundstücke nicht zur Erhöhung der Bemessungs-
grundlage für die Grunderwerbsteuer.
Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung bestand die Möglich-
keit, den Verkehrswert von nach dem Ausgleichsleistungsgesetz 
bereits erworbenen Grundstücken neu zu ermitteln und nach der 
sich dann ergebenden Wertdifferenz zum gezahlten Kaufpreis 
weitere Flächen, ggf. gegen Entrichtung eines vereinbarten 
Aufschlags, zu erwerben. Der danach auf bereits erworbene 
Grundstücke entfallende Betrag stellt keine Gegenleistung im 
Sinne der gesetzlichen Regelungen dar und unterliegt somit auch 
nicht der Grunderwerbsteuer.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)Berühmte letzte Worte eines Sportlehrers: „Alle 

Speere zu mir."
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